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Leitfaden zur Notwendigkeit der Einsichtnahme in ein Führungszeugnis für 
neben-/ehrenamtlich tätige Personen 
 
 
 

I. Kinder/Jugendliche werden beaufsichtigt, betreut, erzogen, ausgebildet 
oder vergleichbarer Kontakt 

 
 

Tätigkeit: (ausfüllen) 
 
 

Kinder/Jugendliche werden beaufsichtigt, betreut, erzogen, ausgebildet 
oder vergleichbarer Kontakt 
 

Ja Nein 

  

Wenn hier „ja“ angekreuzt wird, dann erfolgt weitere Prüfung.   

 
 
 

II. Zwingende Einsichtnahme in ein eFZ aufgrund des Vorliegens von im 
Rahmenvertrag definierten Tätigkeiten?  
 

 

Tätigkeit: Tätigkeit und/oder Aktivität mit Körperkontakt zwischen der ehren- oder 
nebenamtlich tätigen Person und Kindern und/oder Jugendlichen, z. B. bei 
Betreuung in Sportgruppen, bei Hilfestellungen im Unterricht oder bei 
Aktivitäten im Rahmen von Freizeitveranstaltungen, bei denen körperliche 
Unterstützung erforderlich ist. 

Wenn hier „ja“ angekreuzt wird, dann zwingend Einsichtnahme in eFZ 
erforderlich. 

Ja Nein 

  

 

Tätigkeit: Tätigkeit und/oder Aktivität mit Einzelkontakt zwischen der ehren- oder 
nebenamtlich tätigen Person und Kindern und/oder Jugendlichen und keine 
weiteren betreuenden Personen sind anwesend, z. B. im Rahmen von 
Einzelunterricht oder individuellem Training. 

Wenn hier „ja“ angekreuzt wird, dann zwingend Einsichtnahme in eFZ 
erforderlich. 

Ja Nein 

  

 

Tätigkeit: Tätigkeit und/oder Aktivität mit Übernachtung von ehren- oder 
nebenamtlich tätigen Person mit Kindern und/oder Jugendlichen 
unabhängig von Ort und Anlass. 

Wenn hier „ja“ angekreuzt wird, dann zwingend Einsichtnahme in eFZ 
erforderlich. 

Ja Nein 

  

 

Tätigkeit: Tätigkeit und/oder Aktivität mit Kindern und/oder Jugendlichen, bei denen 
sich Umkleidesituationen, Situationen mit Körperpflege und/oder 
Versorgungsleistungen, z. B. Duschen oder Unterstützung beim 
Toilettengang, Windeln wechseln, ergeben. 

Wenn hier „ja“ angekreuzt wird, dann zwingend Einsichtnahme in eFZ 
erforderlich. 

Ja Nein 
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Zusätzlich bei Trägern der freien Jugendhilfe (hier sind Vereine und Verbände 
inbegriffen): 
 
 

Wahrnehmung von Leistungen oder anderen Aufgaben  
der Jugendhilfe gemäß § 2 Abs. 2 oder Abs. 3 SGB VIII 

Ja Nein 

  

Finanzierung der Aufgabe durch die Jugendhilfe oder  
durch sonstige kommunale öffentliche Mittel 

Ja Nein 

  

Wenn hier „ja“ angekreuzt wird, dann zwingend Einsichtnahme in eFZ 
erforderlich. 

  

 
 

 
III. Sind Punkte unter Ziff. II durchgängig mit „nein“ angekreuzt worden, 

erfolgt weitere Prüfung und Beurteilung:  
 
 

Gefährdungspotenzial bzgl. Gering Mittel Hoch 

Art: 

Vertrauensverhältnis 
 

   

Hierarchie-/Machtverhältnis 
 

   

Alter der Kinder/Jugendlichen, insbesondere 
Altersdifferenz zwischen ehren- und 
nebenamtlich tätigen Personen und 
Kindern/Jugendlichen 
 

   

Risikofaktoren des Kindes/Jugendlichen/ 
Verletzlichkeit 
 

   

Intensität: 

Abwesenheitszeiten weiterer betreuender 
Personen 
 

   

Abwesenheitszeiten weiterer betreuter  
Kinder/Jugendlicher 
 

   

Bei Gruppen: Häufigkeit von Mitgliederwechsel 
 

   

Geschlossenheit (fehlende Einsehbarkeit) der  
Räumlichkeiten 
 

   

Grad an Intimität des Kontaktes/Wirken in die  
Privatsphäre 
 

   

Dauer: 

Zeitlicher Umfang 
 

   

Regelmäßigkeit 
 

   

Sonstige Prüfaspekte/Kriterien:  
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Abschließende Einschätzung: 

Einsichtnahme in Führungszeugnis ist notwendig 
 
 

Ja Nein 

  

 
 

Begründung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


